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Unterrichtungsvorlage
 
Vorlage: UV/0227/2025 Datum: 25.08.2025

Dezernat 3

Verfasser: 03-Dezernent/in für Bildung und Kultur Az.:

Betreff:

Mitteilungen aus der Verwaltung

Gremienweg:
03.09.2025 Kulturausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Unterrichtung:
 

1. Aktueller Planungsstand zum 250. Geburtstag von Joseph Görres:

 
25. Januar 2026: Festveranstaltung des Katholischen Lesevereins
11 Uhr Pontifikalamt in St. Kastor
14 Uhr Festveranstaltung im Görres Haus

 
Ab Ende Januar 2026: Ausstellung im Landesbibliothekszentrum zu Joseph Görres unter
Beteiligung städtischer Kultur- und Bildungseinrichtungen (u. a. Stadtbibliothek und
Volkshochschule).  
 
25-27. September 2026: Jahrestagung Görres-Gesellschaft

Ort: Universität Koblenz

Thema: Wissenschaft, Gesellschaft, Öffentlichkeit

 
Weiteres:
• Görres-Gymnasium: Beteiligung zugesagt

• Gästeführung „Auf den Spuren von Joseph Görres“

• […]

 
 

2. Umbenennung der Angebote „Babygarten“ und „Musikgarten“ in Musikzwerge 1 & 2

 
Um Kosten für die Musikschule der Stadt Koblenz zu vermeiden, plant die Musikschulleitung nach
Rücksprache mit dem Fachbereich eine Umbenennung der Kurse „Babygarten“ und „Musikgarten“

(Musikschulsatzung §7, 1.a und 1.b ff.) in:

 
MUSIKZWERGE 1 - Musik erleben, hören, spielen

für Babys und Kleinkinder ab 5 Monaten in Begleitung einer erwachsenen Bezugsperson

 
MUSIKZWERGE 2 - Musik erleben, hören, spielen

für Kinder ab 18 Monaten in Begleitung einer erwachsenen Bezugsperson

 
Hintergrund:
Der „Musikgarten“ ist ein musikalisches Eltern-Kind-Konzept des Schott Verlags. Durch Singen,
Musizieren, Bewegen und Musikhören wird die natürliche musikalische Veranlagung der Kinder
geweckt und entwickelt. Dieses Unterrichtkonzept darf nun nur noch von Lizenznehmern angeboten
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werden. Eine Lizenz erfordert regelmäßige, kostenpflichtige Fortbildungen der Lehrkräfte

(878,- Euro pro Person für zwei Phasen) sowie die Zahlung einer jährlichen Lizenzgebühr

(149,- Euro). Zusätzlich sind die Unterrichtsmaterialien zu erwerben.

 
Die Mitgliedsschulen im Verband deutscher Musikschulen sind in der Wahl ihrer Lehrwerke
grundsätzlich frei. Gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung unterrichten die Fachlehrkräfte der
Musikschule der Stadt Koblenz mit unterschiedlichen Konzepten und Methoden. In der Praxis ergibt
sich so eine Mischung aus individuell kombinierten Unterrichtsinhalten, die sich für die jeweilige
Lehrkraft bewährt und als pädagogisch sinnvoll herausgestellt haben. Bereits seit vielen Jahren wird
das Konzept „Musikgarten“ nicht mehr ausschließlich genutzt und ein Verzicht bedeutet daher keinen
Verlust an Unterrichtsqualität.

 
 
 
 




